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Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen  
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Stadtheimatpflegerin Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
In den Festsetzungen des Bebauungsplanes ist folgendes bereits festgehalten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die zu erhaltende Zugänglichkeit der Orgelempore und des Dachstuhles sind im Bebau-
ungsplan leider nicht festsetzbar, sind jedoch bei den Planungen im Bereich des Hochbaus 
zu beachten und werden dort einfließen. 
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 Freiwillige Feuerwehr Es sind im Bebauungsplanaufstellungsverfahren keine Planänderungen vorgesehen. 
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Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Industrie- und Handelskammer Die Stellungnahme an dieser Stelle soll und kann nur zum aktuellen Bebauungsplanentwurf 
Stand: 02.06.2014 erfolgen. 
Die Umnutzung des Kinos wird zur Zeit von Seiten der Stadtverwaltung diskutiert— Das 
Kinogebäude und Teile der Innenausstattung stehen in der Denkmalschutzliste (Akten-Nr. 
D-3-61-000-429 - Lichtspielhaus Ring-Theater - zweigeschossiges und quadratisches Ge-
bäude mit flachem Mansarddach und diagonal gestelltem, ovalem Kinosaal, 1954 von Ed-
win Gräf) Bei einer Nutzungsänderung ist dies sowie die bauordnungsrechtlichen Belange 
zu berücksichtigen. Ziel der Entwicklung ist es Wohnen und Gewerbe nebeneinander zu 
erhalten beziehungsweise zu entwickeln um eine Lebendigkeit der Altstadt zu erreichen. 
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  Die Freistellung der Spitalkirche ist aus Sicht der Stadtheimatpflegerin nicht wünschens-
wert. (Siehe Ausschnitt Ihrer Stellungnahme vom 18.02.2014, die im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belage in diesem Verfahren einge-
gangen ist.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Es handelt sich um eine Kirche, die dem früheren Bürgerspital 
zugeordnet und im Ensemble eingebaut war. (vgl Urkataster 
Angang 4 Seite 6) Das Stadtentwicklungsamt kommt ebenso 
wie die in Auftrag gegebene städtebauliche Untersuchung 
durch die Architekten Wittfoht aus Gründen der Platzgestal-
tung und Raumbildung in diesem Bereich zum Ergebnis, dass 
eine Freistellung der Spitalkirche nicht erstrebenswert ist. 
 
Bei den durch eine Freistellung anfallenden Veränderungen 
des Westgiebels wäre der Denkmalschutz zu berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansichten aus der Studie Eckertbau am Bürgerspitalareal Amberg ; Stand: 26.05.2014 - Wittfoht Architekten  

 

Katholisches Stadtdekanat 
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  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  
Dachausbildung : Nach § 14 der Baugestaltungssatzung sind Abweichungen möglich, 
hiervon wurde im Rahmen des Wettbewerbs gebrauch gemacht. Eine Festlegung der 
Dachneigung erfolgt jedoch auch in der Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg nicht. 
 
Nutzungsänderung / Unterschreitung der Nutzung: Die vom Hauptverwaltungs- und 
Finanzausschusses am 17.02.2011 beschlossene Nutzungsänderung hin zu mehr Dienst-
leistungsflächen bzw. Einzelhandelsflächen in Kombination mit Wohnen entspricht den vor-
handenen und angestrebten Nutzungen der Altstadt. 
 
Fassaden: Die detaillierte Gestaltung der Fassaden ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes. Die Gestaltungssatzung ist Bestandteil des Bebauungsplanes in Ihr werden die De-
tails der Fassadengestaltung geregelt. Eine Aussage zur Fassadengestaltung kann nicht 
getroffen werden, da für Block A und B keine Bauanträge vorliegen. 
 
Altstadt Amberg Haager Liste: Es wurde lediglich die Beeinträchtigung der Tafel und der 
Spitalkirche als gering eingestuft und durch die Verminderungsmaßnahmen im Verlauf da-
her als nicht negativ betroffen bewertet - Der Wettbewerb wurde von Seiten des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalschutz durch Frau Dr. Sahler als Sachverständige Berate-
rin mitgetragen, dadurch wurde von einer nicht negativen Beeinflussung des Ensembles 
ausgegangen. 
 
Zurückstellung: Eine Zurückstellung des Bebauungsplanes ist trotz ihrer Einwände, die 
durch die Abwägung relativiert wurden nicht erstrebenswert, da dringend anstehende Um-
baumaßnahmen verzögert würden.  
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  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Eine Zurückstellung des Flächennutzungs– und Landschaftsplanes ist auf Grundlage der 
Abwägung aus Sicht des Stadtentwicklungsamtes nicht notwendig. 
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  Referat 3 Referat für Umwelt, Verbraucherschutz, Ordnung und Recht Amt 3.26 Technischer Umweltschutz 
 
Der Entwurf zur Einbahnregelung wurde zurückgestellt, die Tiefgarage mit Zu– und Aus-
fahrtsbauwerken wurde mit Ihnen Kritisch überprüft, daher wird in diesem Aufstellungsver-
fahren an der Variante festgehalten. 
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  Referat 3 Referat für Umwelt, Verbraucherschutz, Ordnung und Recht Amt 3.27 Abfallberatung 
 

1. Die Optik der Unterflurcontainer wird nicht als Hindernis gesehen. 

2. Ein Standort im Altstadt-Ei Ambergs wird von Seiten der Stadtentwicklung begrüßt. 
die Lage im Sanierungsgebiet K wird jedoch kritisch gesehen, da der nordwestliche 
Bereich im Innenhof mit Wohnqualität als ruhiger Ausgleich zur hohen Verkehrs-.und 
Lärmbelastung der ringsum liegenden Straßen konzipiert wurde. Im vorderen Be-
reich dagegen ist der Abstand der Geländeoberkante zur Decke der Tiefgarage nur 
~1m, daher ist ein Einbau in diesem Bereich nicht möglich. 

3. Eine Anfahrung mit dem PKW ist an diesem Standtort nicht denkbar, an anderen 
Standorten im Innenstadtbereich jedoch durchaus, um kurze Entsorgungswege auch 
mit dem Auto zu fördern. 

4. Die allgemeine Lärmbelästigung eines solchen Stadtortes hielte sich mit Sicherheit in  
Grenzen—im Sanierungsgebiet K ist jedoch schon durch die Planung der Quartier-
striefgarage eine Mehrung des Lärms zu erwarten—die Ruhezone im hinteren Be-
reich ist daher als Ausgleich notwendig. 

5. Die geringe Geruchsbelastung solcher Systeme wird zur Kenntnis genommen. 

6. Eine 2-4-wöchige Leerung mit einer Lärmbelastung von etwa 15 min. wäre tragbar, 
wenn es sich nicht um einen Lärmberuhigten Bereich handeln würde. 

7. Eine Versenkbarkeit der Systeme ist in der Altstadt sehr zu begrüßen. So kann eine 
noch bessere Einfügung des Systems gerade bei Großveranstaltungen gewahrt blei-
ben und Fehlwürfe vermieden werden. 

 

Wie bereits in der Stellungnahme beschrieben stellt die Länge und damit der Kurvenradius, 
den das Müllfahrzeug benötigt das K.O-. Kriterium dar. Ein Befahren des rückwärtigen Be-
reichs wird nicht möglich sein. 

Zur Lösung wurde von Seiten des Stadtentwicklungsamtes ein Gesprächstermin vereinbart, 
eine Unterflurcontainer-Sammelstelle für Glas (weiß, grün, braun) sowie für das DSD soll 
mittelfristig in der Amberger Altstadt umgesetzt werden. Die Lage im Sanierungsgebiet K ist 
jedoch nicht geeignet. Eine Alternativlösung könnte in der Umgebung des Stadttheaters 
umgesetzt werden. Dies wird seitens des Stadtentwicklungsamtes geprüft. 
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  Referat 3 Referat für Umwelt, Verbraucherschutz, Ordnung und Recht  Amt 3.29 Naturschutz 
 
Da es sich fast ausschließlich um Bäume im öffentlichen Bereich handelt (21 von 24), wird 
die Öffentlichen die Ausschreibung über das Sachgebiet Grün erfolgen. Eine sachkundige 
Auswahl der Bäume und des Substrats sind in unseren Augen gewährleistet. Die Pflanzung 
der 3 Bäume im Bereich des Grundstücks mit der Flurnummer 639 werden erst bei einer 
Verlegung der oberirdischen Parkflächen in die Tiefgarage erfolgen und wurden daher nicht 
genau festgesetzt. 
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 Referat 4 Referat für Jugend, Senioren und Soziales Der Abwägungsvorschlag erfolgte bereits im Verfahren der Frühzeitigen Beteiligung wie 
folgt: 
Die Einrichtung eines Seniorenbüros bzw. einer Sozialstation wurde mit dem Stadtratsbe-
schluss vom 07.05.2012 als Einrichtung für das Erdgeschoss im Block B beschlossen. 
 
Die Gestaltung eines familienfreundlichen Wohnkonzepts übersteigt die Festsetzungsmög-
lichkeiten eines Bebauungsplanverfahrens und kann nach § 9 BauGB nicht festgesetzt wer-
den.  
Bei der Gestaltung der öffentlichen Fußgängerzone wird versucht werden, Aufenthaltsbe-
reiche und Angebote für alle Generationen zu schaffen. Eine friedvolle, gleichzeitige Nut-
zung der Einrichtungen kann aber durch die Gestaltung nicht erreicht werden. 
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 Referat 5.2.1 Sachgebiet Baurecht und Beitragswesen Die Problematik der Sichtweisen wird auch in Zukunft vorhanden sein. Aus städteplaneri-
scher Sicht ist die Betrachtung von Straßenzügen nur in besonderen Lagen möglich—da 
hierbei der Einbezug der Hinterlieger schwer möglich ist. Die Betrachtung erfolgt nach Be-
bauungszusammenhängen, die in den meisten Fällen die Quartiere darstellen, da sie meist 
auch im Zusammenhang bebaut wurden. Eine Einbindung der Häuser der gegenüberlie-
genden Straßenseite bedeutet somit auch immer den Betrachtungsriss, da diese Seite ein 
eigenes Quartier bildet. Die Straße nur bis zur Mitte zu betrachten ist jedoch rechtlich auch 
nicht möglich. Straßen bilden die Grenzen der Quartiere und können somit nur Bestandteil 
des Bebauungsplanes sein, oder gänzlich ausgelassen werden. Dies ist jedoch in diesem 
Fall nicht möglich, da durch den geplanten Bau der Tiefgarage, die Straße und der damit 
verbundene Lärm eng mit den Planungen verbunden ist. Eine Änderung des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes ist insbesondere durch die bereits am 25.04.2005 in einer 
Satzung als Sanierungsgebiet K festgelegte Fläche nicht sinnvoll. Die rechtliche Sinnhaf-
tigkeit der Betrachtung bleibt diskutabel und muss projektbezogen entschieden werden. 
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 Referat 5.2.2 Sachgebiet Bauordnung und Denkmalpflege Die Stellungnahme wird zur Kenntnisgenommen. Auf Grund der erhöhten Lärmbelastung 
wird es, wie in der Stellungnahme erwähnt, leider unumgänglich sein Teilbereiche zu as-
phaltieren, dies wird jedoch in Zusammenarbeit abgestimmt. 
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 Referat 5.3 Hochbauamt   Durch die Schaffung von etwa 200 Stellplätzen in der Quartierstiefgarage ist ein Aus- gleich des Verlustes der oberirdi-

schen Parkplätze möglich. Der Verlagerung von 16 oberirdischen Stellplätzen der Wirtschaftsschule in die Quartiersgara-
ge wurde seitens des Stadtrats am 30.07.2012 beschlossen. Wenn der tatsächliche Bedarf der Wirtschaftsschule fest-
steht, wird eine entsprechende Beschlusserweiterung angestrebt werden (auch für die 3 Pkw-Stellplätze im Schulhof). Mit 
dem genannten Beschluss hat der Stadtrat seine grundsätzliche Bereitschaft zur Verlagerung der oberirdischen Stellplät-
ze aufgezeigt. Das Konzept der Aufwertung des Blockinnenbereichs durch eine Fußgängerzone ist nur umsetzbar, wenn 
alle Stellplätze im Blockinnenbereich in die Quartiers-/Tiefgarage verlagert werden. 

 Die Gestaltung des Eingangsbereichs der Schule kann nach § 9 Baugesetzbuch im Bebauungsplan nicht festgesetzt 

werden und obliegt dem Sachaufwandsträger. Es wird empfohlen, den Vorbereich mit dem Umbau und der Sanierung der 
Schule neu zu gestalten und die Aspekte der Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Die Außenwir-
kung des neuen Eingangs wird in den Planungen soweit möglich Beachtung finden. 

 Der Bereich zwischen Wirtschaftsschule und der zugehörigen Turnhalle wird als öffentliche Verkehrsfläche mit Zweckbe-

stimmung Fußgängerzone ausgewiesen. Für die öffentliche Fußgängerzone wird ein durchgehend einheitliches Höhenni-
veau ohne Stufen festgesetzt. Die Gestaltung der Fußgängerzone erfolgt durch eine anschließende Detailplanung durch 
Stadtentwicklungsamt und Tiefbauamt unter Berücksichtigung der Ziele des 1990 beschlossenen Konzepts für die Ge-
staltung von Straßen und Plätzen. Das Behindertengleichstellungsgesetz und die DIN 18040 Teil 1 sind bei dieser Pla-
nung zu beachten. 

 Das Höhenniveau wurde im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Erst nach Vorlage der Werkplanung zur Quartiersgarage 

kann das genaue Höhenniveau des Pausenhofs ermittelt werden.  

 Die Rettungswege und Notausgänge aus der Tiefgarage sind Bestandteil der Werkplanung der Tiefgarage und sind nicht 

Festsetzungsbestandteil des Bebauungsplanverfahrens nach § 9 BauGB. Die Planungen werden sich jedoch auf den 
öffentlichen Bereich beschränken. 

 Die bestehenden Gebäude wie auch der Reichertbau werden im Bebauungsplan nach dem Bestand festgeschrieben. 

 Die Ziegelgasse ist eine historisch gewachsene geschlossene Straßenrandbebauung. (Vgl. Urkataster Anlage 4 Seite 6). 

An der Baulinie wird festgehalten um die geschlossene Straßenfront der Privatbauten zu erhalten. Eine Überbauung der 
Tiefgaragenabfahrt kann nicht ermöglicht werden, da die Maßstäblichkeit des denkmalgeschützten Gebäudes der Wirt-
schaftsschule erhalten bleiben soll. 

 Einer Dreigeschossigkeit des Gebäudes Spitalgraben 2  kann nicht nachgekommen werde, da an den Nachbargebäuden 

Fensteröffnungen beeinträchtigt werden würden. 

 Das Zeichen “D“ im Gebäude Bahnhofstraße 5 bedeutet nicht den Denkmalschutz für 

das Gebäude, sondern dass sich an diesem Gebäude denkmalgeschützte Steintafeln 
befinden / befunden haben. Akten-Nr.:D-3-61-000-13 

 Dem wird nachgekommen.  

 Wird geändert. 

 Wird geändert. 

 Im Bebauungsplan wird die Möglichkeit aufgezeigt. Vgl. Stellungnahme Stadtwerke Seite 17    
   
   
   
  

 Die Information wird zur Kenntnis genommen. 

 Die Fläche der Wirtschaftsschule wird aus dem Plan entfernt. 
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  Die Art des Lärmschutzes ist nicht festgelegt, sondern ist abhängig von der Belagswahl 
bei Sanierung der Straßenzüge. Auf Grund des Denkmalschutzes ist eine Pflasterung der 
Straßen zu begrüßen. Ein Lärmsanierungskonzept wurde im Laufe des Verfahrens nicht 
beschlossen; sollte je nach Belagsart jedoch angedacht werden. 

 

Referat 5.4 Tiefbauamt 
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 Referat 2.3 Liegenschaftsamt  Die erneut eingegangene Stellungnahme wurde im Verfahren bereits wie folgt abgewogen: 
 
 Die Eigentumsverhältnisse der Flurnr. 648/5 und 648 sind bekannt. Der Bebauungs-

plan zeigt in diesem Abschnitt die aus städtebaulicher Sicht langfristig anzustreben-
de Situation auf. 

 
 Durch den Bau der Quartierstiefgarage kann eine Verlagerung der oberirdischen 

Stellflächen auch hier begünstigt werden. Von der geplanten Bebauungsmöglichkeit 
wurde Abstand genommen. An der geplanten Fußwegeverbindung wird aber weiter-
hin festgehalten, da sie eine spürbare Verbesserung für die Verkehrssicherheit für 
die Fußgänger in der Kasernstraße darstellt. 

 
 Die Feuerwehranfahrtszone für die städtische Turnhalle und die weiteren Gebäude-

einheiten kann aus der Sicht der Feuerwehr Amberg nach dem Bau der Quartiersga-
rage und dem Ausbau der Fußgängerzone über die Bahnhofstraße erfolgen. 

 
 Der Hinweis zu Flurnr. 648/7 wurde in der aktuellen Fassung des Bebauungsplans 

berücksichtigt und eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 
 
 Auf der 9 m² großen Teilfläche des Flurstücks Nr. 593 ist die favorisierte Zielvorstel-

lung des Bebauungsplans zur Verbesserung der schwierigen Verkehrssituation der 
Einmündung Spitalgraben/Kasernstraße dargestellt. 

 
 Die Anregung zur Sicherung der Versorgungsleitungen im Zusammenhang mit dem 

Bau der Quartiersgarage findet sich in den Hinweisen im Bebauungsplan wieder. 
 
 Der Hinweis bezüglich des „ordentlichen“ privaten Umgriffs für die neuen Gebäude-

einheiten und für die Kinonutzung wurde in die geänderte Fassung des Bebauungs-
plans aufgenommen. 
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 Stadtjugendring Amberg Der Hinweis wurde in der ersten Beteiligung und wird in dieser zu Kenntnis genommen. 
 
Die detaillierte Gestaltung der Fußgängerzone übersteigt die Festsetzungsmöglichkeiten 
eines Bebauungsplanverfahrens und kann nach § 9 BauGB nicht festgesetzt werden.  
Bei der Gestaltung der öffentlichen Fußgängerzone wird versucht werden, Aufenthaltsbe-
reiche und Angebote für alle Generationen zu schaffen. 
 
Die Planung der Fußgängerzone wird durch das Stadtentwicklungsamt und das Tiefbauamt 
erfolgen, der Stadtjugendring Amberg sowie das Referat für Jugend, Senioren und Soziales 
werden jedoch gerne zu den diesbezüglichen Besprechungen im Vorfeld der Planung ein-
geladen, um die Belange aller Bewohnergruppen mit zu berücksichtigen. 
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 Stadtwerke Amberg Die Informationen werden zur Kenntnis genommen und weitergegeben. 
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 Wasserwirtschaftsamt Weiden In der Begründung (Anlage 4 Seite 6) ist es wie folgt festgehalten: 
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  Die DT-Netzproduktion, die Gewerbebau, das Referat 6, das Vermessungsamt Amberg, 
die Firma Pledoc sowie die Polizei Inspektion Amberg haben in Ihren jeweiligen Rückmel-
dungen keine Anregungen eingebracht. 
 
Vom Bund Naturschutz, der Deutschen Post Bauen GmbH, der Handwerkskammer Nie-
derbayern/Oberpfalz, Sachgebiet 5.1.2, dem Stadtverband für Sport, dem Zweckverband 
für Nahverkehr Amberg und dem Amt für Katastrophenschutz liegen keine Stellungnah-
men vor. 


